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EINLADUNG 

GEMEINDEVERSAMMLUNG 
11. Juni 2019, 19.45 Uhr 

Geschäfte 

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2018 der  

politischen Gemeinde 

2. Mittelfristiger Rechnungsausgleich 

3. Bauabrechnung für die Umgestaltung der  

Kernzone Wangen 

4. Teilrevision der Verordnung über die Entschädi-

gungen für Behörden und Dienstleistungen im 

Nebenamt (Entschädigungsverordnung) 

5. Teilrevision der Gebührenverordnung 

6. Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes 
 
 

11. Juni 2019, 19.45 Uhr 

im Gemeindezentrum Gsellhof  

Schüracherstrasse 10, 8306 Brüttisellen 
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Einladung 
 

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 

 

Gerne laden wir Sie zur Gemeindeversammlung der politischen Gemeinde ein und freuen uns, 

wenn Sie von Ihrem demokratischen Recht zur Mitgestaltung unserer Gemeinde möglichst zahlreich 

Gebrauch machen. 

 

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung wird den Anwesenden ein Apéro offeriert. Dabei 

stehen die Mitglieder des Gemeinderats und der Gemeindeschreiber gerne für allgemeine Fragen 

oder Anregungen zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

 

GEMEINDERAT 

WANGEN-BRÜTTISELLEN 

 

Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiber 

  
Marlis Dürst Christoph Bless 

Hinweise  
 

Aktenauflage 

 

Beachten Sie bitte die nachfolgenden Anträge und Berichte des Gemeinderats. Die detaillierten 

Akten liegen ab 10. Mai 2019 im Gemeindehaus zur Einsicht auf (inkl. Anträge der Rechnungsprü-

fungskommission). 

 

Stimmrecht 

 

In Angelegenheiten der politischen Gemeinde sind alle in Wangen-Brüttisellen niedergelassenen 

Schweizerinnen und Schweizer stimmberechtigt, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben. Die 

Niederlassung beginnt mit der Abgabe der Ausweisschriften. 

 

Anfragerecht nach § 17 Gemeindegesetz 

 

Gemäss § 17 des Gemeindegesetzes hat jede stimmberechtigte Person das Recht, eine Anfrage 

an den Gemeinderat zu stellen, die an der Gemeindeversammlung zu beantworten ist. Die Anfrage 

muss aber eine Angelegenheit der Gemeinde und von allgemeinem Interesse sein sowie vor der 

Gemeindeversammlung schriftlich beim Gemeinderat eingereicht werden (Gemeinderat Wangen-

Brüttisellen, 8306 Brüttisellen). Der Gemeinderat beantwortet die Anfrage an der Gemeindever-

sammlung. 

 

Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung eingereicht werden, 

beantwortet der Gemeinderat der/dem fragestellenden Stimmberechtigten spätestens einen Tag 

vor der Gemeindeversammlung schriftlich. Der Tag, an dem die Gemeindeversammlung stattfin-

det, wird dabei nicht mitgezählt. Massgebend ist das Datum des Eingangs beim Gemeinderat. 

 

Der oder die fragestellende Stimmberechtigte hat das Recht auf eine Stellungnahme. Es findet 

keine Beratung und Beschlussfassung über die Antwort statt. Die Versammlung kann aber beschlies-

sen, dass eine Diskussion stattfindet.  
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ANTRÄGE UND BERICHTE DES GEMEINDERATS 

 

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2018 der politischen Gemeinde 

1 Antrag des Gemeinderats  

Genehmigung der Jahresrechnung 2018 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1‘519‘829.67. 

2 Antrag der Rechnungsprüfungskommission 

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2018 

zu genehmigen. Diese weist folgende Grunddaten aus: 

 

Laufende Rechnung zeigt einen Ertragsüberschuss von CHF 1‘519‘829.67 

Aufwand CHF 41‘464‘654.60 

Ertrag  CHF 42‘984‘484.27 

 

Die Rechnung schliesst um CHF 2‘427‘329.67 besser ab als budgetiert.  

 

Nettoinvestition im Verwaltungsvermögen  CHF 1‘836‘619.05 

Nettoinvestition im Finanzvermögen  CHF 62‘832.95 

Ausgewiesenes Eigenkapital per 31. Dezember 2018 CHF 38‘458‘255.29 

 

Die finanzpolitische Prüfung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die finanztechnische Prüfung 

wurde durch die Revipro AG vorgenommen. Diese Prüfung ergab, dass die Jahresrechnung 2018 

den geltenden schweizerischen und kantonalen Vorschriften und der Gemeindeordnung ent-

spricht. 

3 Das Wesentliche in Kürze 

 Die Jahresrechnung 2018 schliesst anstelle eines budgetierten Aufwandüberschusses von 

CHF 0,908 Mio. mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1,520 Mio. und somit um rund 

CHF 2,428 Mio. besser ab als budgetiert. 

 Der überraschend gute Abschluss ist hauptsächlich auf die bedeutend höher ausgefallenen 

Steuereinnahmen zurückzuführen. Allein die Steuereingänge aus dem ordentlichen Rechnungs-

jahr sind aufgrund der anhaltend guten Konjunkturlage und der dadurch stark gestiegenen 

Steuerkraft gegenüber dem Budget um mehr als CHF 3 Mio. höher ausgefallen und gegenüber 

dem Vorjahr um fast CHF 2 Mio. angestiegen. 

 Trotz der guten Budgetdisziplin bei den beeinflussbaren Ausgaben wurde das budgetierte Auf-

wandtotal in den Bereichen Bildung, Gesundheit und soziale Wohlfahrt überschritten. Aufgrund 

des Rückbaus der Liegenschaft an der Schulhausstrasse 6 in Brüttisellen musste eine Wertberichti-

gung vorgenommen werden, die zu erhöhtem Abschreibungsaufwand geführt hat. 

 Der Ertragsüberschuss von CHF 1‘519‘829.67 wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. Dieses weist 

per 31. Dezember 2018 einen Betrag von CHF 38‘458‘255.29 aus. 

 Die Investitionsausgaben liegen mit CHF 2,400 Mio. um CHF 2,134 Mio. tiefer als vorgesehen, 

während die Investitionseinnahmen mit CHF 0,627 Mio. um CHF 0,240 Mio. und damit ebenfalls 

geringer ausgefallen sind. Insgesamt resultieren Nettoinvestitionen (Verwaltungs- und Finanzver-

mögen) von CHF 1,774 Mio., was CHF 1,894 Mio. tiefer ist, als budgetiert und hauptsächlich auf 

die Einsprachen bedingte Bauverzögerung des Betriebs- und Gestaltungskonzepts Zürichstrasse 

zurückzuführen ist. 

4 Finanzielle Berichterstattung 

Der Jahresabschluss 2018 zeigt sich positiv. So wurde ein dem Eigenkapital zurechenbarer Ertrags-

überschuss von CHF 1‘519‘829.67 erzielt. Dieses weist per 31. Dezember 2018 einen Betrag von CHF 

38‘458‘255.29 aus. 

4.1 Mehrertrag laufende Rechnung 

Der budgetierte Brutto-Ertrag von CHF 39‘570‘000 wurde um rund CHF 3,414 Mio. resp. 8,63 % über-

troffen. 
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Dieser beträchtliche Mehrertrag ist vor allem auf die ordentlichen Steuereinahmen des aktuellen 

Rechnungsjahrs zurückzuführen, die um CHF 3,036 Mio. höher ausgefallen sind. Im Vergleich zum 

Vorjahr waren es diesmal vor allem die natürlichen Personen, die zum Jahresende hin deutlich zu-

gelegt hatten. Der Ertragsanteil der juristischen Personen beträgt bei den ordentlichen Steuerein-

nahmen 27,4 % (Vorjahr 29,6 %), was nach dem Ausschlag nach oben im Jahr 2017 wieder auf eine 

Normalisierung bzw. Reduktion auf ein gewohntes Niveau schliessen lässt. 

 

Auch die Grundsteuern (plus CHF 0,193 Mio.), die Quellensteuern mit CHF 0,205 Mio. und die Steuer-

ausscheidungen (CHF 0,480 Mio.) haben sich positiver als budgetiert entwickelt. Einzig bei den Steu-

ern früherer Jahre wurde der vorgesehene Ertrag um CHF 0,397 Mio. und im Vergleich mit dem Vor-

jahr sogar um CHF 0,642 Mio. verfehlt. 

 

Die insgesamt positive Entwicklung der Steuereinnahmen wirkt sich in Verbindung mit dem vom 

Kanton erhaltenen Ressourcenzuschuss von CHF 1,318 Mio. (Berechnungsbasis Steuerkraft 2016) 

doppelt positiv aus. Da dieser Finanzausgleich aufgrund der seit 2017 gestiegenen Steuerkraft ab 

dem Rechnungsjahr 2019 entfällt, wird sich dieser positive Effekt in den nächsten Jahren nur in ab-

geschwächter Form fortsetzen. 

 

Aufgrund von neuen rechtlichen Voraussetzungen konnten im Bereich der gesetzlichen wirtschaftli-

chen Hilfe weniger Rückerstattungen geltend gemacht werden. Gegenüber dem Budget ist 

dadurch ein Minderertrag von CHF 0,419 Mio. entstanden. 

4.2 Mehraufwand laufende Rechnung 

Der budgetierte Brutto-Aufwand von CHF 40‘477‘500 wurde um rund CHF 0,987 Mio. resp. 2,44 % 

überschritten. 

 

Dieser Mehraufwand ist hauptsächlich auf die Kostensteigerung in den Bereichen Gesundheit, sozi-

ale Wohlfahrt und Bildung (CHF 0,403 Mio.) zurückzuführen. Zusätzliche Ausgaben bei der Sonder-

schule sowie höhere Zusatzleistungen von CHF 0,181 Mio., mehr Sozialhilfe (CHF 0,079 Mio.) und um-

fangreichere Flüchtlingsbetreuung (CHF 0,055 Mio.) haben das Ergebnis belastet. Die Pflegefinan-

zierungskosten sind sowohl bei der ambulanten als auch bei der stationären Pflege angestiegen 

(total CHF 0,230 Mio.). 

 

Aufgrund des Rückbaus der Liegenschaft an der Schulhausstrasse 6 musste eine Wertberichtigung 

von CHF 0,270 Mio. vorgenommen werden. Dank geringerer Investitionsvolumen sind die ordentli-

chen Abschreibungen aber tiefer, was die vorgeschriebene Abwertung annähernd aufzuheben 

vermag. 

 

Der Aufgabenbereich Behörden und Verwaltung hat rund CHF 0,105 Mio. weniger Aufwand bean-

sprucht als budgetiert. Auch die Verwaltungsfunktion Umwelt und Raumordnung verzeichnet Min-

derausgaben von CHF 0,160 Mio., wobei die beiden Gebührenhaushalte Abwasser- und Abfallwe-

sen günstiger ausgefallen sind (geringe Unterhaltskosten bei der Kanalisation und tieferer Entsor-

gungsaufwand). 

4.3 Minderausgaben Investitionsrechnung 

Das Investitionsgesamtvolumen (Verwaltungs- und Finanzvermögen) liegt mit rund CHF 1,774 Mio. 

aufgrund des durch Einsprachen blockierten Strassenbauprojekts an der Zürichstrasse (Flamingo-

Kreuzung) um CHF 1‘894 Mio. tiefer als im Budget. 

 

Eine nicht budgetierte dringend notwendige Fenstersanierung im Trakt E des Sekundarschulhaus 

Bruggwiesen musste für CHF 0,094 durchgeführt werden (gebundene Ausgabe). Während bei den 

Verwaltungsliegenschaften ebenfalls mehr investiert wurde – durch den Rückkauf der Posträumlich-

keiten sind Mehrausgaben von CHF 0,530 Mio. entstanden – wurden beim Strassenwesen 

CHF 1,522 Mio. und bei der Kanalisation CHF 1,070 Mio. weniger ausgegeben.  

 

Einnahmenseitig sind im Vergleich zum Budget im gebührenfinanzierten Abwasserbereich 

CHF 0,120 Mio. weniger Kanalisationsanschlussgebühren eingegangen. Diese Investitionsminderein-

nahmen fallen aufgrund des aufgeschobenen Betriebs- und Gestaltungskonzepts Zürichstrasse und 

dem damit verbundenen Kanalersatz nicht sonderlich ins Gewicht. 
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Auch in diesem Jahr kann den Behörden und der Verwaltung eine sehr gute Ausgabendisziplin at-

testiert werden. Die Mehraufwendungen sind entweder gebunden oder aus nicht beeinflussbaren 

bzw. gesetzlich vorgeschriebenen Ursachen entstanden. Für Detailinformationen und einen ausführ-

licheren finanziellen Rückblick wird auf den nachfolgenden Finanzbericht der Jahre 2014 bis 2018 

der Firma Swissplan.ch (Finanzplanungsmandat) verwiesen. 
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5 Abweichungsbegründungen zur Laufenden Rechnung nach Funktionen der politischen  

Gemeinde (alle Funktionen +/- CHF 100‘000 Abweichung zu Budget sowie ausgesuchte  

Bereiche mit hohem Informationsgehalt) 

092 Schurterhaus, CHF 190‘000 Minderaufwand 

Durch den Kauf der Post-Räumlichkeiten wurde der zwecks ehemaliger Stockwerkeigentümerge-

meinschaft errichtete Erneuerungsfonds hinfällig. Die Auflösung hat zu einer Rückerstattung zu 

Gunsten der laufenden Rechnung geführt. 
 

211 Oberstufe, CHF 180‘000 Minderaufwand 

2018 sind weniger Wochenlektionen Unterricht erteilt worden als 2017, weil weniger Schülerinnen 

und Schüler in der Sekundarschule unterrichtet wurden und weniger Vollzeiteinheiten vom Volks-

schulamt zur Verfügung standen. 

 

Ausserdem wurde weniger Schulgeld für Mittelschüler bezahlt, weil weniger Jugendliche aus Wan-

gen-Brüttisellen eine Mittelschule besuchen. 
 

213 Tagesstrukturen, CHF 40‘000 Mehraufwand 

Die Tagesstrukturen sind wiederum gewachsen und betreuen im Jahr 2018 noch mehr Kinder. 

Dadurch sind sowohl Ausgaben wie auch Einnahmen gestiegen und der Deckungsgrad liegt immer 

noch deutlich über den geforderten 60 %. 2018 verzeichneten die Tagesstrukturen rund 700 Modul-

besuche mehr als 2017 (1 Modulbesuch ist z.B. 1 Kind im Mittagstisch an einem Tag. 1 Kind während 

39 Schulwochen dienstags im Mittagstisch entspricht 39 Modulbesuchen). 
 

220 Sonderschulung, CHF 330‘000 Mehraufwand 

Es mussten mehr Klassenassistenzen für Schülerinnen und Schüler eingesetzt werden, da diese ohne 

eine Assistenz in bestimmten Lektionen dem Unterricht nicht folgen können. 

 

Mit dem vermehrten Zuzug von fremdsprachigen Familien, mussten im DaZ-Unterricht (Deutsch als 

Zweitsprache) die Lektionenzahlen erhöht werden. 

 

Im Therapiebereich wurden die Pensen um insgesamt drei Wochenlektionen erhöht, weil mehr Un-

terstützung nötig war. Der Grund dafür ist der Anstieg der Anzahl Kinder, die eine Logopädie- oder 

Psychomotorik-Therapie brauchen. 

 

Wegen Zuzugs von fremdsprachigen Familien wurden mehr Übersetzer/innen für Elterngespräche 

benötigt. 

 

Für Sonderschulen und Heime sind rund 30 % mehr Kosten angefallen als budgetiert. Im Jahr 2018 

mussten insgesamt 19 Schülerinnen und Schüler, die in der Schule Wangen-Brüttisellen nicht inte-

griert werden konnten, in speziellen Einrichtungen geschult werden. Das sind vier mehr als 2017. 

Die Transportkosten für Schülerinnen und Schüler für Sonderschulen sind um 7 % gestiegen, weil 

mehr Schülerinnen und Schüler extern geschult wurden. 

 
415 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime, CHF 110‘000 Mehraufwand 

Die Erhöhung der Normdefizite, die neue Verrechnungsart der Mittel und Gegenstände (MiGeL) so-

wie eine Zunahme der Patienten mit höheren Pflegestufen haben zu einer Kostenzunahme geführt. 
 

580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, CHF 500‘000 Minderertrag 

Ausschlaggebend für den Minderertrag sind in erster Linie der zu hoch budgetierte Kostenersatz für 

Personen, die wirtschaftliche Sozialhilfe beziehen. 

 
589 übrige Fürsorge, CHF 100‘000 Minderaufwand 

Es mussten merklich weniger Alimente bevorschusst werden, als prognostiziert. Im Gegenzug konnte 

in zwei Fällen bevorschusste Alimente durch Inkasso geltend gemacht werden. 

 
900 Gemeindesteuern, CHF 3‘260‘000 Mehrertrag 

Die ordentlichen Steuern des laufenden Rechnungsjahrs lagen mit CHF 27,0 Mio. rund CHF 3,0 Mio. 

über dem Budget. Der Hauptgrund liegt in der positiven wirtschaftlichen Lage und dem Anstieg an 

steuerpflichtigen Personen. Insbesondere die Einkommensentwicklung bei den natürlichen Perso-

nen wirkte sich positiv aus. Hingegen blieben die Steuererträge aus früheren Jahren unter den Er-

wartungen (Budget CHF 2,4 Mio., Rechnung CHF 2,0 Mio.). Aufgrund der Pendenzenaufarbeitung 

beim Kantonalen Steueramt im Bereich Quellensteuern konnte erneut das Budget übertroffen wer-
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den (Budget CHF 0,55 Mio., Abschluss 0,75 Mio.). Auch bei den Steuerausscheidungen ist die posi-

tive wirtschaftliche Lage spürbar. Der Passivenüberschuss lag rund CHF 180‘000 unter dem Budget. 

Die Grundsteuern übertrafen den budgetierten Betrag von CHF 2,0 Mio. um rund CHF 192‘000. Dies 

dank zweier zu Gunsten der Gemeinde ausgefallener Rechtsmittelverfahren. 

 
990 Abschreibungen, CHF 150‘000 Mehraufwand 

Durch den Rückbau der Liegenschaft an der Schulhausstrasse 6 in Brüttisellen musste eine Neube-

wertung des Grundstücks erfolgen. Die Wertberichtigung hat zu höherem Abschreibungsaufwand 

geführt. 

6 Kennzahlenvergleich 

Kennzahlenvergleich der Rechnung über die Periode der letzten fünf Jahre: 

 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Selbstfinanzierungsanteil 6 % 0 % 0 % 11 % 9 % 

Selbstfinanzierungsgrad 25 % 0 % -4 % 284 % 197 % 

Zinsbelastungsanteil -2,0 % -2,4 % -0,2 %1 -0,4 %1 -0,2 %1 

Kapitaldienstanteil 5 % 6 % 8 % 6 % 6 % 

 
1Berechnung ab 2016 gemäss HRM2-Definition (nur noch Zinsen im engeren Sinn, exkl. Mietzinsen) 

 

Der Selbstfinanzierungsanteil drückt aus, wie viele Prozente vom Ertrag für Investitionen oder zur 

Schuldentilgung zur Verfügung standen. Erstrebenswert ist ein Anteil von mehr als 25 %. 

 

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt, wie weit die Nettoinvestitionen mit eigenen Mitteln finanziert wer-

den konnten. Dieser Wert ist über mehrere Jahre zu beurteilen. Im langjährigen Durchschnitt sollte 

eine mindestens hundertprozentige Eigenfinanzierung resultieren. 

 

Der Zinsbelastungsanteil drückt die Höhe der Fremdkapitalzinsen in Prozenten des Ertrags aus. Erstre-

benswert ist ein Anteil von unter 2 %. 

 

Der Kapitaldienstanteil gibt an, wie viele Prozente vom Ertrag für den Kapitaldienst (Zinsen und or-

dentliche Abschreibungen) für die in der Vergangenheit getätigten Investitionen aufgewendet 

werden mussten. Ziel ist ein Wert von unter 5 %. 

 

7 Entwicklung Nettovermögen, Ausblick HRM2 

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung des Nettovermögens über die vergange-

nen fünf Jahre. "Nettovermögen" ist die Bezeichnung für eine der wichtigsten Vergleichsgrössen un-

ter Gemeinden und definiert sich durch die Differenz von Eigenkapital abzüglich nicht veräusserba-

rer Anlagen (Verwaltungsvermögen). 

 

 
 

Aufgrund der tiefer als erwartet ausgefallenen Investitionen, der hohen Steuereingänge und der 

guten Budgetdisziplin im abgelaufenen Rechnungsjahr konnte die sich seit 2017 abzeichnende 

Trendwende bestätigt werden. 

Das Nettovermögen stieg um CHF 2,256 Mio. an und stabilisierte sich bei CHF 16,069 Mio. bzw. rund 

CHF 2‘030 pro Einwohner. 
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Ein dauerhafter Rückgang des Nettovermögens bis unter die vom Gemeinderat festgelegte Band-

breite von CHF 1‘000 bis CHF 2‘000 pro Einwohner würde gezielte finanzpolitische Massnahmen 

nach sich ziehen. 

 

Die für das Rechnungsjahr 2018 beschlossene Steuerfusserhöhung von 2 % hat dazu geführt, dass 

bei weiterhin positiver Konjunkturlage und sofern die in den letzten Jahren zu beobachtende Aus-

gabenentwicklung in den Bereichen Gesundheit und der sozialen Wohlfahrt etwas an Dynamik ein-

büsst, wieder Haushaltsüberschüsse möglich sein sollten. 

 

Im Zusammenspiel mit dem anlässlich des Budgets 2019 durchgeführten Optimierungsprogramm, 

welches nachhaltige Budgetverbesserungen von rund CHF 0,3 Mio. nach sich ziehen sollte, hat sich 

die finanzielle Perspektive verbessert. Sollen die sich in den nächsten Jahren abzeichnenden Investi-

tionsvorhaben so gut wie möglich aus eigenen Mitteln finanzieren lassen, sind Ertragsüberschüsse 

aus der Erfolgsrechnung eine Notwendigkeit. 

 

Ab dem Rechnungsjahr 2019 werden die Rechnungslegungsstandards näher an die Privatwirtschaft 

angeglichen. Da das Budget 2019 bereits unter der neuen HRM2-Vorgabe erstellt worden ist, sind 

die vorliegenden Zahlen zum Abschluss 2018 die letzten, die nach Massgabe der HRM1-Standards 

verarbeitet werden mussten. 

 

Die Umstellung von HRM1 auf HRM2 hat keinen Einfluss auf die Liquidität, die Fremdverschuldung 

und den Cashflow. In erster Linie wurde der Kontenrahmen erneuert und der Anhang erweitert. Im 

Hintergrund müssen die Anlagen des Verwaltungsvermögens neu in einer Anlagenbuchhaltung ad-

ministriert werden. Durch die Anpassung der Abschreibungsmethode von „degressiv“ auf „linear“ 

ergibt sich beim Abschreibungskostenblock eine Reduktion. Da die Anlagen über eine bestimmte 

Nutzungsdauer abgeschrieben werden müssen, verteilen sich die Abschreibungskosten über einen 

grösseren Zeitraum als bisher. Dies wirkt sich vorübergehend entlastend auf die Erfolgsrechnung aus. 

8 Schlusswort des Gemeinderats 

Der Gemeinderat empfiehlt der Stimmbürgerschaft, die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen. 
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9 Auswertungen und Diagramme 
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10 Laufende Rechnung – Zusammenzug nach Aufgaben 
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11 Laufende Rechnung – Einzelkonten nach Funktionen 
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 15/48 

12 Laufende Rechnung – Zusammenzug nach Arten 
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13 Investitionsrechnung – Zusammenzug nach Aufgaben 
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14 Bestandesrechnung – Zusammenzug 
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15 Tätigkeitsbericht zum Schwerpunktprogramm 2018 / 2019 
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2. Festsetzung Mittelfristiger Rechnungsausgleich, Ergänzender Entscheid 

1 Antrag des Gemeinderats  

Der mittelfristige Rechnungsausgleich soll kumulierte Aufwand- bzw. Ertragsüberschüsse von maxi-

mal CHF 5 Mio. betragen dürfen. 

2 Antrag der Rechnungsprüfungskommission 

Mit Gemeindeversammlungsentscheid vom 5. Juni 2018 wurde für den mittelfristigen Rechnungs-

ausgleich einen Zeitraum von acht Jahren definiert. 

 

Ergänzend zum damaligen Entscheid soll der Finanzhaushalt solange als ausgeglichen gelten, als 

die kumulierten Aufwand- bzw. Ertragsüberschüsse über den achtjährigen Zeitraum hinweg nicht 

mehr als CHF 5 Mio. betragen. 

 

Der Gemeinderat empfiehlt der Stimmbürgerschaft, bezüglich des mittelfristigen Rechnungsaus-

gleichs der vorgeschlagenen Bandbreite für kumulierte Aufwand- bzw. Ertragsüberschüsse von 

plus/minus CHF 5 Mio. zuzustimmen. 

 

Die Rechnungsprüfungskommission Wangen-Brüttisellen hat das Geschäft geprüft und empfiehlt 

der Gemeindeversammlung, die Vorlage anzunehmen. 

3 Das Wesentliche in Kürze 

 Mit Gemeindeversammlungsentscheid vom 5. Juni 2018 wurde für den mittelfristigen Rechnungs-

ausgleich einen Zeitraum von acht Jahren definiert. 

 Ergänzend zum damaligen Entscheid soll der Finanzhaushalt solange als ausgeglichen gelten, 

bis die kumulierten Aufwand- bzw. Ertragsüberschüsse über den achtjährigen Zeitraum hinweg 

nicht mehr als CHF 5 Mio. betragen. 

 Durch die Definition dieser sinnvollen Bandbreite wird das starre Prinzip eines exakten Zielwerts 

entschärft. Mit der präzisierten Auslegung der vorgeschriebenen „Ausgeglichenheit“ des Finanz-

haushalts kann die gängige Praxis fortgeführt und die finanzpolitische Flexibilität aufrechterhal-

ten werden. 

 Der Gemeinderat folgt damit der Empfehlung des Gemeindeamtes des Kantons Zürich. 

4 Ausgangslage 

Das neue Gemeindegesetz verlangt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig 

ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG). 

 

In diesem Zusammenhang wurde mit dem Gemeindeversammlungsentscheid vom 5. Juni 2018 der 

Zeitraum, in dem Aufwandüberschüsse durch Ertragsüberschüsse ausgeglichen werden müssen, mit 

acht Jahren festgelegt. Die definierten Regelungen sowie die Ergebnisse zur Beurteilung dieses 

Haushaltsgleichgewichts müssen seither im Budget und der Jahresrechnung offengelegt werden 

(§ 94 GG). 

 

Ergänzend zu diesem Entscheid soll nun auch noch definiert werden, wie mit dem Begriff „ausgegli-

chen“ umgegangen werden soll. Erste Erfahrungen im Rahmen des Budgets 2019 haben gezeigt, 

dass die vom Gemeinderat beschlossene Bandbreite von maximal CHF 5 Mio. Aufwand- bzw. Er-

tragsüberschuss für den vorgegebenen Zeitraum von acht Jahren zielführend sein dürfte. 

5 Ausgeglichenheit des Finanzhaushalts, Ergänzender Entscheid 

Der Gemeinderat hat aufgrund der gegenwärtigen Finanzpolitik anstelle einer expliziten Zielgrösse 

(z. B. CHF 0) einen finanziellen Korridor für kumulierte Aufwand- bzw. Ertragsüberschüsse von maxi-

mal plus/minus CHF 5 Mio. als Messgrösse für die vorgeschriebene Ausgeglichenheit festgelegt. Be-

wegen sich die kumulierten Ergebnisse in dieser Bandbreite, gilt das Haushaltgleichgewicht als ein-

gehalten. 

 

Diese Vorgehensweise ermöglicht dem Gemeinderat, weiterhin eine glaubwürdige Finanzpolitik mit 

der nötigen Weitsicht auszuüben. Es wird seit Jahren angestrebt, einen attraktiven Steuerfuss unter 
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dem kantonalen Mittel, der eine möglichst kontinuierliche Entwicklung aufweist, zu erheben. Dies 

verhindert ständige Steuerfussanpassungen. Zudem werden finanzpolitische Massnahmen nicht di-

rekt von der allfälligen Ausgeglichenheit des Finanzhaushalts abhängig gemacht, sondern mit Blick 

auf die aussagekräftigste Kennzahl, dem Nettovermögen, beurteilt. Unter den heutigen finanziellen 

Voraussetzungen wird ein Nettovermögen von CHF 1‘000 bis CHF 2‘000 pro Einwohner angestrebt. 

 

Damit die altbewährte Kontinuität beim Steuerfuss und die benötigte Flexibilität für eine seriöse Fi-

nanzpolitik weiterhin möglich bleibt, muss das starre Prinzip eines exakten Zielwerts durch die vorge-

schlagene Unter- bzw. Obergrenze entschärft werden. Die Bandbreite von plus/minus CHF 5 Mio. 

hat sich bereits im Rahmen des Budgetierungsprozesses 2019 bewährt. 

 
Rechnung 

2015 

Rechnung 

2016 

Rechnung 

2017 

Budget  

2018 

Budget  

2019 

Prov. Jahr 

2020 

Prov. Jahr 

2021 

Prov. Jahr 

2022  

Kumulierter Aufwand-

überschuss in CHF 

-1'558'412 -1'419'980 2'241'658 -907'500 -988'500 -638'000 -437'000 289'000  -3‘418‘734 

 

Mit einem kumulierten Aufwandüberschuss von CHF 3‘418‘734 resultiert ein Wert innerhalb der 

Bandbreite und damit per Definition ein ausgeglichener Finanzhaushalt. Dieses Beispiel zeigt, dass 

ein kontrollierter Abbau des Eigenkapitals unter Einhaltung der gemeinderätlichen Finanzpolitik 

(CHF 1’000 < Nettovermögen pro Einwohner > CHF 2‘000) weiterhin möglich sein soll. 

 

Das kantonale Gemeindeamt empfiehlt, Entscheide zum mittelfristigen Rechnungsausgleich von 

der Gemeindeversammlung genehmigen zu lassen. 

6 Schlusswort des Gemeinderats 

Der Gemeinderat empfiehlt der Stimmbürgerschaft, bezüglich des mittelfristigen Rechnungsaus-

gleichs der vorgeschlagenen Bandbreite für kumulierte Aufwand- bzw. Ertragsüberschüsse von 

plus/minus CHF 5 Mio. zuzustimmen. 
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3. Bauabrechnung für die Umgestaltung der Kernzone Wangen 

1 Antrag des Gemeinderats 

Die vorliegende Bauabrechnung über die Umgestaltung der Kernzone Wangen von CHF 442‘909.55 

wird genehmigt. 

2 Antrag der Rechnungsprüfungskommission 

Gestützt auf den Kreditbeschluss der Gemeindeversammlung vom 6. Dezember 2016 wurde die 

Kernzone Wangen umgestaltet und gleichzeitig die Begegnungszone (Tempo 20) eingeführt. 

 

Der an der Gemeindeversammlung vom 6. Dezember 2016 bewilligte Kredit von CHF 465‘000 für die 

Umgestaltung und Einführung der Bewegungszone Kernzone Wangen konnte mit CHF 22‘090.45 

(rund 5 %) unterschritten werden. Im Übrigen beteiligt sich der Bund für die Verkehrsberuhigung ge-

mäss Agglomerationsprogramm ll mit rund CHF 100‘000 an den vorerwähnten Bruttokosten. 

 

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, die vorliegende Bauabrechnung mit einer 

Kostenunterschreitung von CHF 22‘090.45 zu genehmigen. 

 

Die Rechnungsprüfungskommission Wangen-Brüttisellen hat das Geschäft geprüft und empfiehlt 

der Gemeindeversammlung, die Vorlage anzunehmen. 

3 Das Wesentliche in Kürze  

 Im Sinne des Initiativbegehrens durch die Stimmbürgerschaft und gestützt auf den Kreditbe-

schluss der Gemeindeversammlung vom 6. Dezember 2016 wurde die Kernzone Wangen umge-

staltet und gleichzeitig die Begegnungszone (Tempo 20) eingeführt. 

 

 Die Begegnungszone Dorfplatz Wangen gilt seit Ende August 2017. 

 

 Die Bauabrechnung kann nun mit einer Kostenunterschreitung von CHF 22‘090.45 genehmigt 

werden. 

4 Ausgangslage 

Im Sinne des Initiativbegehrens durch die Stimmbürgerschaft und gestützt auf den Kreditbeschluss 

der Gemeindeversammlung vom 6. Dezember 2016 wurde die Kernzone Wangen umgestaltet und 

gleichzeitig die Begegnungszone (Tempo 20) eingeführt.  

 

Die Begegnungszone Dorfplatz Wangen gilt seit Ende August 2017. Sie beinhaltet eine Temporeduk-

tion auf 20 km/h sowie den Vortritt für Fussgänger im gesamten Bereich der Begegnungszone. Im 

Jahr 2018 wurden noch Schäden an den alten Natursteinpflästerungen innerhalb der Begegnungs-

zone behoben sowie Trottoir-Abschlüsse abgesenkt, damit diese mit Rollstühlen, Rollatoren, Kinder-

wagen etc. besser überwunden werden können. 

5 Abrechnung  

Arbeiten Baukosten in CHF (inkl. MwSt) 

Bauarbeiten (effektive Tiefbauarbeiten usw.)  343‘468.30 

Nebenarbeiten (Infoveranstaltung, Pflanzen usw.)  3‘659.25 

Technische Arbeiten (Planungshonorar usw.)  95‘782.00 

Total Abrechnung  442‘909.55 

Kostenunterschreitung  22‘090.45 

 

Der an der Gemeindeversammlung vom 6. Dezember 2016 bewilligte Kredit von CHF 465‘000 für die 

Umgestaltung und Einführung der Begegnungszone Kernzone Wangen konnte mit CHF 22‘090.45 

(rund 5 %) unterschritten werden. Im Übrigen beteiligt sich der Bund für die Verkehrsberuhigung ge-

mäss Agglomerationsprogramm II mit rund CHF 100‘000 an den vorerwähnten Bruttokosten. 

6 Schlusswort des Gemeinderats  

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, die vorliegende Bauabrechnung mit einer 

Kostenunterschreitung von CHF 22‘090.45 zu genehmigen.   
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4. Teilrevision der Verordnung über die Entschädigungen für Behörden und 

Dienstleistungen im Nebenamt (Entschädigungsverordnung) 

1 Antrag des Gemeinderats  

Der Teilrevision der Verordnung über die Entschädigungen für Behörden und Dienstleistungen im 

Nebenamt (Entschädigungsverordnung), in Kraft ab 1. Januar 2020, wird gemäss Anhang und im 

Sinne des nachfolgenden Berichts zugestimmt. 

2 Antrag der Rechnungsprüfungskommission 

Die Teilrevision der Behördenentschädigungen wurde vom Gemeinderat erarbeitet. Der Gemein-

derat erachtet die vorerwähnten moderaten Anpassungen als angemessen und zeitgemäss. Mit 

der Anpassung der Gemeinderatsentschädigungen soll erreicht werden, dass ein solches Amt  

neben einer reduzierten Berufstätigkeit attraktiv bleibt. 

 

Der Gemeinderat empfiehlt deshalb der Gemeindeversammlung, dem Antrag zuzustimmen. 

 

Die Rechnungsprüfungskommission Wangen-Brüttisellen hat das Geschäft geprüft und empfiehlt 

der Gemeindeversammlung, die Vorlage abzulehnen. Die Rechnungsprüfungskommission erachtet 

die Erhöhung der Entschädigungen der Gemeinderatsmitglieder um einen zweistelligen Prozentbe-

reich als nicht verhältnismässig. 

3 Das Wesentliche in Kürze 

 Gestützt auf die Erkenntnisse eines Workshops zur Vorbereitung der Amtsdauer 2018-2022 hat der 

Gemeinderat die vor zehn Jahren erlassenen behördlichen Entschädigungen, in Absprache mit 

der Schulpflege und den Präsidien der übrigen Behörden, überprüft. Zudem wurden Funktions-

beschriebe mit dem dazugehörigen Arbeitsaufwand erstellt. 

 

 Diese Überprüfung hat ergeben, dass beim Gemeinderat Handlungsbedarf besteht. Sowohl auf-

grund der Komplexität als auch der Quantität der Aufgaben ist die Belastung des Gemeinderats, 

insbesondere des Gemeindepräsidiums, weiterhin gestiegen. Auch die Präsenzzeit für Sitzungen 

und Termine, insbesondere auch tagsüber, ist gestiegen. 

 

 Bei den anderen Behörden ist der Aufwand, gemäss Rückmeldungen deren Präsidien, in etwa 

gleich geblieben.  

  

 Vor diesem Hintergrund sollen die Pauschalentschädigungen des Gemeinderats und der Schul-

pflege, im Rahmen einer Teilrevision der Verordnung über die Entschädigungen für Behörden 

und Dienstleistungen im Nebenamt (Entschädigungsverordnung) vom 17. März 2009, angepasst 

werden. Neben den Anpassungen bei Gemeinderat und Schulpflege sollen die Entschädigun-

gen der Sozialbehörde und Rechnungsprüfungskommission, unter Berücksichtigung der bisheri-

gen Teuerungen, aufgerundet werden. 

 

 Mit der Teilrevision der Entschädigungsverordnung sind zudem folgende Anpassungen verbun-

den: 

 Die Pensionskassenlösung von Gemeinderat und Schulpflege soll beibehalten werden – neu 

aber nur noch bis zum ordentlichen AHV-Alter (bisher nicht geregelt). 

 Für den Gemeinderat und die Schulpflege sollen keine Taggelder für Kurse und Seminare 

mehr abgerechnet werden können (neu in Pauschalen enthalten1). 

 Die Lehrerbeurteilungen durch die Schulpflege sollen nicht mehr separat entschädigt werden 

(neu in Pauschalen geregelt2). 

 

 Ziel der vorliegenden Teilrevision der Entschädigungsverordnung ist, eine angemessene und zeit-

gemässe Entschädigungsregelung der Behörden für die kommenden Jahre zu erhalten. 

 

 Die damit verbundenen jährlich wiederkehrenden Mehrkosten belaufen sich auf rund 

                                                      
1 Taggelder Gemeinderat und Schulpflege 2018 CHF 9‘000 
2 Entschädigungen für Lehrerbeurteilungen 2018 CHF 5‘040  
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CHF 51‘500 (inkl. Wegfall Taggelder für Gemeinderat und Schulpflege sowie Lehrerbeurteilungen 

durch die Schulpflege).  

4 Ausgangslage 

Bekanntlich wird es immer schwieriger, qualifizierte Personen für Behörden zu finden. Dies liegt zwar 

auch, aber nicht in erster Linie an den Entschädigungen, die in der Regel kein adäquates Entgelt 

für den geleisteten Einsatz darstellen. Denn der Aspekt einer gewissen Ehrenamtlichkeit bei der Be-

hördenarbeit hat nach wie vor Gültigkeit – und dies soll nach Ansicht des Gemeinderats bis zu ei-

nem gewissen Grad auch weiterhin so bleiben. Aber, dass den Behörden für ihre Arbeit eine ange-

messene Entschädigung zustehen soll, ist wohl allseits unbestritten. 

 

Die Frage ist vielmehr, was denn angemessen sei. Zur Beurteilung können die von den Behördenmit-

gliedern geleisteten Stunden, die Tragweite ihrer Entscheide und die entsprechende Verantwor-

tung herangezogen werden. Zudem wird in der Regel mit anderen Gemeinden verglichen. 

 

Die aktuellen Pauschalentschädigungen wurden mit der Absicht erlassen, dass die Gemeinderats-

Ressorts im Rahmen der Konstituierung jeweils mit in etwa demselben Zeitaufwand gebildet werden 

müssen. Für die Gemeinderäte im Rahmen von 20-30 Stellenprozenten und für das Gemeinde- 

sowie Schulpräsidium mit 30-40 Stellenprozenten. Zeiterhebungen zeigen, dass das Gemeindepräsi-

dium mindestens 50 Stellenprozente beansprucht. Die nachfolgenden Anpassungen gemäss Ziffer 2 

basieren auf einer Entschädigung von CHF 120‘000 bei einem 100 %-Pensum. 

 

Sowohl aufgrund der Komplexität als auch der Quantität der Aufgaben ist die Belastung des Ge-

meinderats, insbesondere des Gemeindepräsidiums, weiterhin gestiegen. Termine müssen vermehrt 

auch zu Tageszeiten wahrgenommen werden. Eine Reduktion der beruflichen Anstellung muss da-

rum auch aus finanzieller Sicht möglich sein. Bei den anderen Behörden ist der Aufwand gemäss 

Rückmeldungen deren Präsidien in etwa gleich geblieben. 

 

Umfassende Umfragen der Behördenentschädigungen im Bezirk Uster sowie in der Region glow.das 

Glattal zeigen zudem, dass die vorgesehenen Entschädigungserhöhungen des Gemeinderats kei-

neswegs aus dem Rahmen fallen würden.  

5 Übersicht der vorgesehenen Anpassungen 

5.1 Teilrevision Pauschalentschädigungen Gemeinderat 

 

Art. Entschädigungsverordnung heute  

(Gemeindeversammlung 17. März 2009) 

Entschädigungsverordnung revidiert 

(Gemeindeversammlung 11. Juni 2019) 

3 Gemeinderat (7 Mitglieder) mit folgenden  

Pauschalen (inkl. Teuerung): 

 Präsidium CHF 40‘927 

 1. Vizepräsidium CHF 31‘718 

 2. Vizepräsidium CHF 31‘411 

 Schulpräsidium CHF 35‘811 

 übrige Mitglieder CHF 30‘695 

 

Total CHF 231‘952 

 

Gemeinderat (7 Mitglieder) mit folgenden  

Pauschalen: 

 Präsidium CHF 60‘000 

 1. Vizepräsidium CHF 37'000 

 2. Vizepräsidium CHF 36‘700 

 Schulpräsidium CHF 48‘000 

 übrige Mitglieder CHF 36'000  

 

Total CHF 289‘700 

 

3 Schulpflege (4 Mitglieder) mit folgenden 

Pauschalen (inkl. Teuerung): 

 Vizepräsidium CHF 22‘203 

 Mitglieder CHF 21‘180 

 

Total CHF 85‘743 

 

Schulpflege (4 Mitglieder) mit folgenden 

Pauschalen: 

 Vizepräsidium CHF 24‘000 

 Mitglieder CHF 23‘000 

 

Total CHF 93‘000 

3 Sozialbehörde (4 Mitglieder) mit folgenden 

Pauschalen (inkl. Teuerung):  

 Mitglieder CHF 4’810 

 

Total CHF 19‘240 

Sozialbehörde (4 Mitglieder) mit folgenden 

Pauschalen: 

 Mitglieder CHF 4‘900 

 

Total CHF 19‘600 
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Art. Entschädigungsverordnung heute  

(Gemeindeversammlung 17. März 2009) 

Entschädigungsverordnung revidiert 

(Gemeindeversammlung 11. Juni 2019) 

 Rechnungsprüfungskommission (5 Mitglieder) 

mit folgenden Pauschalen (inkl. Teuerung):  

 Präsidium CHF 4‘810 

 Aktuar CHF 3‘683 

 Mitglieder CHF 2‘558 

 

Total CHF 16‘167 

 

Rechnungsprüfungskommission (5 Mitglieder) 

mit folgenden Pauschalen (inkl. Teuerung):  

 Präsidium CHF 4‘900 

 Aktuar CHF 3‘700 

 Mitglieder CHF 2‘600 

 

Total CHF 16‘400 

 

5.2 Weitere Anpassungen 

 

Art. Entschädigungsverordnung heute  

(Gemeindeversammlung 17. März 2009) 

Entschädigungsverordnung revidiert 

(Gemeindeversammlung 11. Juni 2019) 

2 Für Tagungen, Kurse und Seminare besteht je-

doch zusätzlich zur Pauschale Anspruch auf 

ein Taggeld für den halben oder ganzen Tag. 

Für Tagungen, Kurse und Seminare besteht je-

doch zusätzlich zur Pauschale Anspruch auf 

ein Taggeld für den halben oder ganzen Tag. 

Davon ausgenommen sind die Mitglieder des 

Gemeinderats und der Schulpflege. 

 

3 Für die Lehrerbeurteilung (MAB) durch die 

Schulpflege werden folgende Pauschalen 

pro MAB (für die Vorbereitung, Durchführung 

und Nachbearbeitung) ausgerichtet: 

 

Pro kantonale und kommunale 

Lehrperson als 1. SPF-Mitglied 240 

 

Pro kommunale Lehrperson als 

2. SPF-Mitglied 180 

 

Pro Schulleitung als 1. SPF-Mitglied 

mit Beurteilungsverantwortlichkeit 560 

 

Pro Schulleitung als 1. SPF-Mitglied 

ohne Beurteilungsverantwortlichkeit 460 

 

Streichung: Die Lehrerbeurteilungen (MAB) 

durch die Schulpflege sollen nicht mehr sepa-

rat entschädigt werden (neu in bisherigen 

Pauschalen enthalten). 

 

Gemäss Beschluss der Schulpflege gelten die 

nebenstehenden Ansätze bereits heute nicht 

mehr und sind tiefer. 

 

 

8 Im Weiteren gelten die Bestimmungen der 

AHV, IV, ALV, EO, FAK sowie der beruflichen 

Vorsorge. 

Im Weiteren gelten die Bestimmungen der 

AHV, IV, ALV, EO, FAK sowie der beruflichen 

Vorsorge bis zum ordentlichen AHV-Alter. 

 

6 Schlusswort des Gemeinderats 

Die vorliegende Teilrevision der Behördenentschädigungen wurde vom Gemeinderat gemeinsam 

mit der Schulpflege, unter Einbezug der Präsidien der übrigen Behörden, erarbeitet. Der Gemeinde-

rat erachtet die vorerwähnten moderaten Anpassungen als angemessen und zeitgemäss. Mit der 

Anpassung der Gemeinderatsentschädigungen soll erreicht werden, dass ein solches Amt neben 

einer reduzierten Berufstätigkeit attraktiv bleibt. Schliesslich wird der administrative Aufwand mit den 

Pauschalisierungen bei Gemeinderat und Schulpflege minimiert. Der Gemeinderat empfiehlt des-

halb der Gemeindeversammlung, dem Antrag zuzustimmen. 
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5. Teilrevision der Gebührenverordnung 

1 Antrag des Gemeinderats  

Gestützt auf das neue Parkplatzbewirtschaftungskonzept sowie die neue Friedhof- und Bestattungs-

verordnung wird die Gebührenverordnung vom 1. Januar 2018 gemäss Anhang und im Sinne des 

nachfolgenden Berichts per 1. Januar 2020 teilrevidiert. 

2 Antrag der Rechnungsprüfungskommission 

Aufgrund der übergeordneten Gesetzgebung wurde die Friedhofbewirtschaftung neu geregelt. 

Überdies wurde ein Parkplatzbewirtschaftungskonzept für das Parkieren auf öffentlichem Grund er-

arbeitet, welches ebenfalls Auswirkungen auf die Gebühren hat. Beides hat eine Anpassung der 

Gebührenordnung zur Folge. 

 

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, die Teilrevision der Gebührenverordnung an-

zunehmen. 

 

Die Rechnungsprüfungskommission Wangen-Brüttisellen hat das Geschäft geprüft und empfiehlt 

der Gemeindeversammlung, die Vorlage abzulehnen. Die Rechnungsprüfungskommission erachtet 

die Finanzierung des Parkplatzbewirtschaftungskonzepts als nicht tragfähig. 

 

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt jedoch, die Gemeindeversammlung über die Teilrevi-

sion der Gebührenordnung betreffend Friedhof und Bestattungswesen (Revision von Art. 36 Abs. 1 

sowie neu Art. 37) separat abstimmen zu lassen. Aufgrund von Änderungen übergeordneten 

Rechts erscheint die diesbezügliche Teilrevision angebracht. Die Rechnungsprüfungskommission 

empfiehlt der Gemeindeversammlung daher, die separate Teilrevision betreffend Friedhof und Be-

stattungswesen anzunehmen. 

3 Das Wesentliche in Kürze 

 Durch die Einführung des neuen Gemeindegesetzes fiel die kantonale Gebührenverordnung für 

Gemeindebehörden auf den 1. Januar 2018 ersatzlos weg. Die Gemeindeversammlung erliess 

deshalb mit Beschluss vom 5. Dezember 2017 auf den 1. Januar 2018 eine kommunale Gebüh-

renverordnung. 

 

 In der Gebührenverordnung sind alle Gebühren der Gemeinde geregelt, ausser jenen der ei-

genwirtschaftlichen Betriebe für die Wasser- und Elektrizitätsversorgung sowie für die Abwasser- 

und Abfallentsorgung. Für diese Bereiche bestehen bereits genügende gesetzliche Grundlagen.  

Der Vollständigkeit halber sind diese Bereiche dennoch in der Verordnung erwähnt, verweisen 

jedoch lediglich auf die gesetzliche Grundlage.  

 

 Im Verlauf der vergangenen Monate wurde ein Parkplatzbewirtschaftungskonzept für das Par-

kieren auf öffentlichem Grund mit entsprechenden Gebührenfolgen erlassen. Auch wurde im 

Rahmen der Überarbeitung der Friedhof- und Bestattungsverordnung die Friedhofbewirtschaf-

tung neu geregelt, was nun die Teilrevision der Gebührenverordnung erforderlich macht. 

4 Ausgangslage 

Die von der Gemeindeversammlung am 5. Dezember 2017 per 1. Januar 2018 erlassene Gebühren-

verordnung muss aufgrund des in der Zwischenzeit erlassenen Parkplatzbewirtschaftungskonzepts 

hinsichtlich der in diesem Zusammenhang entstehenden Gebühren angepasst werden, damit die 

im Gebührentarif vorgesehenen Gebühren eine entsprechende Rechtsgrundlage erhalten. 

 

Die Friedhof- und Bestattungsverordnung musste aufgrund der Änderungen in der übergeordneten 

Gesetzgebung überarbeitet werden. Mit der geplanten Übernahme des Friedhofunterhalts an die 

Gemeinde ergeben sich ebenfalls gebührenrechtliche Aspekte, die in der Gebührenverordnung 

nun nachträglich zu regeln sind. 
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5 Rechtliche Rahmenbedingungen für Gebühren/Prinzipien des Abgaberechts 

Die Gemeinde erhebt ihre selbst festgelegten Gebühren und solche, die direkt auf übergeordne-

tem Recht beruhen. In solchen Fällen ist die Gemeinde zur Gebührenerhebung verpflichtet und hat 

in der Berechnung kaum oder keinen eigenen Spielraum. 

 

Die Gemeinden können den Kreis der Abgabepflichtigen, den Gegenstand der Abgabe und die 

Bemessungsgrundlage selbst festsetzen. Wichtige Prinzipien des Abgaberechts wie das Verursa-

cherprinzip, das Kostendeckungsprinzip und das Äquivalenzprinzip müssen beachtet werden. Das 

Verursacherprinzip stammt aus dem Umweltrecht und besagt, dass Kosten umweltrechtlicher Mass-

nahmen der Verursacherin bzw. dem Verursacher überbunden werden sollen. Das Kostende-

ckungsprinzip setzt den oberen Rahmen für die Gebührenbemessung. Gewinne dürfen die Ge-

meinden durch das Erheben von Gebühren nicht erwirtschaften. Ausserdem muss bei der Bemes-

sung der Gebühren das Äquivalenzprinzip beachtet werden. Das Äquivalenzprinzip konkretisiert das 

Prinzip der Verhältnismässigkeit und das Willkürverbot (Art. 5 Abs. 2 sowie Art. 8 und Art. 9 BV) für den 

Bereich der Kausalabgaben. Es bestimmt, dass eine Gebühr nicht in einem offensichtlichen Missver-

hältnis zum objektiven Wert der Leistung stehen darf und sich in vernünftigen Grenzen halten muss. 

Die Gebühren bemessen sich daher nicht wie die Einkommenssteuern an der wirtschaftlichen Leis-

tungsfähigkeit, sondern sind ein für alle gleiches Entgelt für bestimmte staatliche Leistungen. 

 

Die Anforderungen des Abgaberechts bedeuten, dass die in Wangen-Brüttisellen nun zusätzlich nö-

tige rechtliche Grundlage zumindest Art und Gegenstand der Abgabe, den Kreis der Abgabe-

pflichtigen und die Bemessungsgrundlage für die Abgabe festhalten muss. Das findet durch Erlass 

der Verordnung durch die Gemeindeversammlung statt. Sodann beschliesst der Gemeinderat 

nach den darin statuierten Bemessungsgrundlagen die Höhen der Gebühren im Einzelnen und hält 

sie in öffentlich publizierten Gebührentarifen fest. 

6 Teilrevision der bestehenden Gebührenverordnung/Geringe Anpassungen 

 

Art. Formulierung heute Formulierung neu 

36 Abs. 1 1 Die Gebühren für den Unterhalt von 

Gräbern von Verstorbenen mit oder 

ohne vormaligen zivilrechtlichen Wohn-

sitz in der Gemeinde bemessen sich 

nach Aufwand und werden den Mie-

tenden jährlich in Rechnung gestellt. 

1 Die Gebühren für den Unterhalt von 

Gräbern von Verstorbenen mit oder 

ohne vormaligen zivilrechtlichen Wohn-

sitz in der Gemeinde bemessen sich 

nach Aufwand und werden den Mie-

tenden für die Dauer der Grabruhe in 

Rechnung gestellt. 

37 (neu) -- Für den betrieblichen Unterhalt der 

Friedhofanlage wird ein Pauschalbetrag 

erhoben, der sich nach den Gesamt-

aufwendungen richtet. 

41 (neu) -- Die Festsetzung der Parkgebühren auf 

öffentlichem Grund erfolgt gestützt auf 

das Reglement über das Abstellen von 

Fahrzeugen auf öffentlichem Grund, 

das sich nach den Gesamtaufwendun-

gen richtet. 

 

7 Gebühren für Unterhalt der gesamten Friedhofanlage (Auszug aus Gebührentarif) 

Für den Unterhalt der gesamten Friedhofanlage soll für die Dauer der Grabruhe eine Gebühr für alle 

Grabarten erhoben werden. Es ist vorgesehen in den Gebührentarifen ein Pauschalbetrag von 

CHF 800 aufzunehmen. 
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8 Gebühren für Parkbewilligungen (Auszug aus Reglement über das Abstellen von Fahrzeugen 

auf öffentlichem Grund vom 26. November 2018) 

Kategorie 

Parkbewilligungen 

Bezugs- 

berechtigung 

Berechtigungsumfang Gebühren 

Parkbewilligung  

Zentrums-/Wohnzone 

Anwohner in den ent-

sprechenden Zonen  

 

(Sowie in der Zone an-

gesiedelte Betriebe und 

deren Angestellte) 

Zeitlich unbeschränktes 

Parkieren innerhalb der 

bezeichneten Zone un-

ter Einhaltung der über-

geordneten gesetzli-

chen Bestimmungen. 

CHF  30 pro Monat 

CHF  300 pro Jahr 

 

(Für Betriebe und de-

ren Angestellte in der 

Wohn-/Zentrumszone 

wird der Preis für eine 

Gewerbeparkbewilli-

gung berechnet) 

Parkbewilligung  

Gewerbezone 

In der entsprechenden 

Zone angesiedelte Be-

triebe und deren Ange-

stellte 

 

(Sowie in der Zone 

wohnhafte Anwohner) 

Zeitlich unbeschränktes 

Parkieren innerhalb der 

bezeichneten Zone un-

ter Einhaltung der über-

geordneten gesetzli-

chen Bestimmungen. 

CHF  50 pro Monat 

CHF  500 pro Jahr 

 

(Für Anwohner in der 

Gewerbezone wird 

der Preis für eine 

Parkbewilligung Zent-

rums-/Wohnzone be-

rechnet)  

ParkbewilligungPLUS 

 

Enthalten sind: 

Parkzone der eigenen 

Wohnadresse und die 

Freizeit-/Sportanlagen 

Einwohner von Wan-

gen-Brüttisellen 

Zeitlich unbeschränktes 

Parkieren innerhalb der 

bezeichneten Zonen 

unter Einhaltung der 

übergeordneten ge-

setzlichen Bestimmun-

gen. 

CHF  50 pro Monat 

CHF  500 pro Jahr 

 

 

 

Parkbewilligung  

öffentliche Anlagen 

Gemeindeangestellte 

(inkl. Lehrer) und Behör-

denmitglieder 

Parkieren während der 

Ausübung der behördli-

chen Tätigkeit innerhalb 

der bezeichneten Zone 

unter Einhaltung der 

übergeordneten ge-

setzlichen Bestimmun-

gen. 

CHF  30 pro Monat 

CHF  300 pro Jahr 

 

Tagesparkbewilligung 

Wohn-/Zentrumszone 

sowie Freizeit-/Sportan-

lagen 

Jedermann Parkieren während ei-

nes Tages innerhalb der 

bezeichneten Zonen 

unter Einhaltung der 

übergeordneten ge-

setzlichen Bestimmun-

gen. 

CHF  8 pro Tag  

Tagesparkbewilligung 

Gewerbezone 

Jedermann Parkieren während ei-

nes Tages innerhalb der 

bezeichneten Zone un-

ter Einhaltung der über-

geordneten gesetzli-

chen Bestimmungen. 

CHF 10 pro Tag 

9 Schlusswort des Gemeinderats 

Die Teilrevision der auf 1. Januar 2018 in Kraft gesetzten Gebührenverordnung ist unumgänglich, 

weil die Überarbeitung der Friedhof- und Bestattungsverordnung aufgrund der übergeordneten 

Gesetzgebung notwendig und in der Folge die Friedhofbewirtschaftung neu geregelt wurde. Über-

dies wurde ein Parkplatzbewirtschaftungskonzept für das Parkieren auf öffentlichem Grund erarbei-

tet, welches ebenfalls Auswirkungen auf die Gebühren hat. 

 

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, die Teilrevision der Gebührenverordnung an-

zunehmen. 
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Die Gemeindeversammlung erlässt gestützt auf das Gemeindegesetz vom 20. April 2015 

sowie der Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde Wangen-Brüttisellen folgende 

Verordnung: 

1 Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 

1 Diese Verordnung regelt die Erhebung von Gebühren für  

a) Leistungen der Verwaltung, 

b) die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und öffentlicher Sachen. 

2 Sie gilt, soweit nicht besondere bundesrechtliche, kantonale oder kommu-

nale Gebührenvorschriften bestehen. 

 

Gegenstand der 

Verordnung 

Art. 2 

1 Eine Gebühr zu bezahlen hat, wer in dieser Verordnung aufgeführte Leistun-

gen verursacht oder in Anspruch nimmt oder in dieser Verordnung aufge-

führte öffentliche Einrichtungen oder Sachen der Gemeinde benützt. 

2 Kanzleigebühren in geringer Höhe sind basierend auf den vom Gemeinde-

rat gemäss Art. 5 festgesetzten Gebührentarifen zu bezahlen.  

3 Haben mehrere Personen gemeinsam eine Leistung der Verwaltung veran-

lasst oder beansprucht, tragen sie die Gebühr in der Regel zu gleichen Teilen. 

4 Es besteht Solidarhaftung. 

 

Gebührenpflicht 

Art. 3 

1 Wer nicht in dieser Verordnung aufgeführte Leistungen der Verwaltung be-

ansprucht oder durch sein Verhalten auslöst, dem kann der tatsächliche Auf-

wand für diese Leistung in Rechnung gestellt werden, wenn nicht durch kom-

munale oder übergeordnete Regelungen die Unentgeltlichkeit vorgesehen 

ist. 

2 Der tatsächliche Aufwand umfasst im Normalfall die Personalentschädigung 

der mit der Aufgabe befassten Mitarbeitenden gemäss den Gebührentarifen 

bzw. der beigezogenen Dritten sowie die Kosten für verwendete Sachmittel. 

 

Gebühren für 

weitere Leistungen 

Art. 4 

1 Die Gebühren werden nach den in dieser Verordnung festgelegten Bemes-

sungskriterien und/oder innerhalb der in dieser Verordnung festgelegten 

Bandbreiten festgesetzt. 

2 Dabei richtet sich die Gebühr grundsätzlich nach den folgenden Gesichts-

punkten: 

a) nach dem gesamten Aufwand der Verwaltung für die konkrete Leis-

tung, 

b) nach der objektiven Bedeutung des Geschäfts, 

c) nach Nutzen und Interesse der gebührenpflichtigen Person an der Leis-

tung. 

 

Bemessungs- 

grundlagen 

Art. 5 

1 Der Gemeinderat legt die einzelnen Gebührenhöhen basierend auf den in 

dieser Verordnung festgesetzten Bemessungsgrundlagen und/oder Bandbrei-

ten in den Gebührentarifen fest und passt sie an, wenn die Umstände es ver-

langen. 

2 Die Schulpflege legt die Gebührenhöhen für das Schulwesen basierend auf 

den in dieser Verordnung festgesetzten Bemessungsgrundlagen und/oder 

Bandbreiten in den Gebührentarifen fest und passt sie an, wenn die Um-

stände es verlangen. 

Gebührentarife 
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3 Kanzleigebühren in geringer Höhe setzt der Gemeinderat direkt in den Ge-

bührentarifen fest. 

4 Der Gemeinderat legt die Verrechnungsansätze für den Personaleinsatz in 

den Gebührentarifen fest. 

5 Die Gebührentarife und ihre Änderungen werden publiziert. 

 

Gebührenerhöhung 

bzw. -ermässigung 

Art. 6 

Der Gemeinderat kann in den Gebührentarifen vorsehen, dass die festgeleg-

ten Gebühren 

a) um höchstens 100% erhöht werden für Personen, die ihren Wohnsitz aus-

serhalb der Gemeinde haben, wenn sich aus diesem Grund höhere Kos-

ten ergeben oder wenn die öffentliche Einrichtung oder Sache aus allge-

meinen Steuermitteln mitfinanziert wird, 

b) um höchstens 100% erhöht werden bei einer wirtschaftlichen Nutzung 

einer öffentlichen Einrichtung oder einer öffentlichen Sache, 

c) um 50% herabgesetzt werden, wenn eine Sache ohne materiellen Ent-

scheid erledigt werden, 

d) reduziert oder gänzlich erlassen werden für Bezügerinnen und Bezüger 

von Altersvorsorge- oder Invaliden-Renten, 

e) reduziert oder gänzlich erlassen werden für Kinder und Jugendliche, 

f) reduziert oder gänzlich erlassen werden für lokale Vereine und Organi-

sationen. 

 

Zuständigkeit zur Ge-

bührenfestsetzung 

Art. 7 

Die Gebühren werden im einzelnen Fall von der in der Sache zuständigen Be-

hörde oder der Verwaltungsstelle festgesetzt. 

 

Gebührenverzicht 

und -stundung 

Art. 8 

1 Von Amtes wegen oder auf Gesuch hin kann auf die Erhebung von Gebüh-

ren vorläufig oder definitiv, ganz oder teilweise verzichtet werden. Dies gilt 

insbesondere wenn: 

a) für die gebührenpflichtige Person ein Härtefall vorliegt, 

b) die Leistung der Verwaltung oder die Benutzung der öffentlichen Ein-

richtung oder Sache vorwiegend im öffentlichen Interesse liegt oder da-

mit gemeinnützige oder wissenschaftliche Interessen verfolgt werden,  

c) die Leistung für eine Verwaltungsstelle oder Behörde erbracht wird, 

d) wenn andere besondere Gründe wie insbesondere die Geringfügigkeit 

des Aufwandes vorliegen. 

2 Falls die Voraussetzungen für den Härtefall innert drei Jahren seit dem Ge-

bührenverzicht wegfallen, kann die Gebühr ganz oder teilweise nachgefor-

dert werden. 

 

Aussergewöhnlicher 

Aufwand 

Art. 9 

Verursacht die zu erbringende Leistung der Gemeinde im Einzelnen einen 

aussergewöhnlichen Aufwand, können die Gebühren über die in dieser Ver-

ordnung festgesetzten Höchstbeträge hinaus angemessen erhöht werden; 

der Entscheid darüber ist zu begründen. 

Kostenvorschuss 

Art. 10 

1 Für erhebliche Leistungen der Verwaltung kann ein Kostenvorschuss erho-

ben werden. Nach Abschluss des Verfahrens wird eine Gesamtabrechnung 

erstellt. 
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2 Wo ein gesetzlicher Anspruch auf die Leistung der Verwaltung besteht, 

kann diese Leistung nicht vom Bezahlen eines Kostenvorschusses abhängig 

gemacht werden. 

 

 

Art. 11 

In den Gebührenansätzen nach dieser Verordnung ist die Mehrwertsteuer 

nicht inbegriffen. 

 

Mehrwertsteuer 

Art. 12 

1 Die Gebühren werden mit der Leistung der Verwaltung, der Zusage zur Be-

nutzung oder mit der Benutzung der öffentlichen Einrichtung fällig. Sie kön-

nen sogleich gefordert werden. 

2 Bei Sendungen an Personen mit Wohnsitz im Ausland kann eine Vorauszah-

lung verlangt werden. 

3 Bei wiederholtem Zahlungsverzug oder wenn berechtigte Zweifel an der 

Zahlungsfähigkeit bestehen, kann die sofortige Begleichung der Gebühr oder 

eine angemessene Sicherstellung verlangt werden. 

4 Wird eine Rechnung erstellt und zugestellt, tritt die Fälligkeit innert 30 Tagen 

seit Zustellung der Rechnung ein. 

5 Wird die Rechnung nicht innert Frist beglichen, wird die gebührenpflichtige 

Person gemahnt. 

 

Fälligkeit 

Art. 13 

1 Mit Zustellung der ersten Mahnung wird die gebührenpflichtige Person in 

Verzug gesetzt. Ab diesem Datum sind Gebühren und Auslagen zu 5 % zu 

verzinsen. 

2 Wird eine anfechtbare Verfügung verlangt, so hemmt dies den Zinsenlauf 

nicht. 

3 Bei geringen Beträgen kann auf die Erhebung von Verzugszinsen verzichtet 

werden. 

 

Verzugszins 

Art. 14 

1 Wird die Gebühr durch Rechnung erhoben, kann die gebührenpflichtige 

Person innert zehn Tagen seit Zustellung eine anfechtbare Verfügung verlan-

gen. 

2 Gegen Gebührenverfügungen kann innert 30 Tagen eine Neubeurteilung 

gemäss Gemeindegesetz verlangt bzw. Rekurs gemäss Verwaltungsrechts-

pflegegesetz erhoben werden. 

 

Gebührenverfügung 

Art. 15 

1 Bezahlt die gebührenpflichtige Person die Gebühr auch nach der zweiten 

Mahnung nicht, wird die Person betrieben. 

2 Für Mahnungen und Betreibungen können Gebühren erhoben werden. 

3 Bei geringen Beträgen kann im Einzelfall auf die Betreibung verzichtet wer-

den. 

 

Mahnung und 

Betreibung 

Art. 16 

1 Die Gebührenforderung verjährt fünf Jahre nach Eintritt der Fälligkeit. 

2 Die Verjährung wird durch jede Handlung unterbrochen, mit der die Ge-

bührenforderung bei der gebührenpflichtigen Person geltend gemacht wird. 

Mit der Unterbrechung beginnt die Verjährung von neuem. 

3 Die Verjährung tritt in jedem Fall zehn Jahre nach Ablauf des Jahres ein, in 

welchem die gebührenpflichtige Leistung erbracht oder in Anspruch genom-

men worden ist. 

Verjährung 
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2 Die einzelnen Gebühren 

2.1 Verwaltung allgemein 

2.2 Abfallwesen (Kehrrichtgebühren) 

2.3 Bauwesen 

Schreib- und 

ähnliche Gebühren 

Art. 17 

1 Für Anordnungen, Bewilligungen, Rechtsmittelentscheide sowie im Verwal-

tungsstrafverfahren können Schreibgebühren erhoben werden. Ebenfalls 

können für Papierausdrucke Gebühren erhoben werden. 

2 Diese Schreib- und Ausdruckgebühren fallen zusätzlich zu den eigentlichen 

Gebühren für Leistungen der Verwaltung an, ausser es sei in den einzelnen 

Gebührenbestimmungen etwas anderes festgehalten. 

3 Zusätzlich entstehende Kosten durch Leistungen Dritter, Publikationen, spezi-

elle Versandarten etc. können der gebührenpflichtigen Person weiterver-

rechnet werden. 
 

Gesuch um 

Informationszugang 

Art. 18 

1 Für die Bearbeitung von Informationszugangsgesuchen werden Gebühren 

erhoben. Für die Erhebung gilt das Gesetz über Information und den Daten-

schutz sowie die Verordnung dazu mit Anhang. 

2 Für die Bearbeitung von Informationszugangsgesuchen zu eigenen Perso-

naldaten der gesuchstellenden Person werden keine Gebühren erhoben. 

Grundlagen 

Art. 19 

Die Gebühren im Bereich des Abfallwesens werden gestützt auf die kanto-

nale Gesetzgebung über die Abfallentsorgung erhoben. 

Grundlagen 

Art. 20 

1 Für baurechtliche Entscheide, für Baukontrollen und für weitere Leistungen im 

Bauwesen werden Bearbeitungs- und Bewilligungsgebühren erhoben. 

2 Die Gebührenansätze, nähere Bestimmungen zu den einzelnen Gebühren sowie 

Abweichungen aufgrund höheren oder geringeren Aufwandes erlässt der Ge-

meinderat in den Gebührentarifen. 

 

Gebühren- 

bemessung 

Art. 21 

1 Die Baubewilligungsgebühren werden mit einer aufwandabhängigen und dem 

Umfang des Bauvorhabens gerechten Pauschalgebühr festgesetzt. 

2  Die übrigen Gebühren im Bauwesen werden ebenfalls nach Aufwand bemes-

sen. 

 

Gebühren- 

rahmen 

Art. 22 

1 Die Gebühr für die Prüfung eines Baugesuches und für den Entscheid über das 

Vorhaben beträgt bis zu CHF 20‘000. 

2 Sie wird für jedes einzelne Gebäude erhoben, wenn mehrere Gebäude Gegen-

stand des Baugesuches sind. 

3 Bei Gebäuden mit einem Rauminhalt von mehr als 20‘000 m3 werden Teilvolu-

men von je 20‘000 m3 und ein allfälliges Restvolumen als jeweils ein Gebäude be-

trachtet. 

4 Für die erforderlichen Abnahmen wie Rohbau-, Bau-, Bezugs- und Schlussabnah-

men können höchstens je 50 % der Gebühr nach Abs. 1 bis 3 zusätzlich in Rech-

nung gestellt werden. 

5 Sonstige Baukontrollen inklusive Kontrolle von Gerüsten und Baukranen werden 

mit einer zusätzlichen Gebühr von höchstens 50 % der Gebühr nach Abs. 1 bis 3 

verrechnet. 
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2.4 Benutzungsgebühr für kommunale Einrichtungen 

6 Ausserhalb von Baubewilligungsverfahren beträgt die Gebühr für Kontrollen 

und behördliche Anordnungen höchstens CHF 10‘000. 

7 Die Minimalgebühr beträgt CHF 100. 

 

 

Art. 23 

1 Die Berechnung der Gebühren für Vorentscheide reduziert sich um 50 % bis 

75 % einer allfälligen Bewilligungsgebühr nach Art. 22 Abs. 1. Die Prüfungsge-

bühr im Baubewilligungsverfahren für das vorentscheidsweise beurteilte Bau-

vorhaben wird angemessen reduziert. 

2 Verfahren, welche verminderten Aufwand bei der Behörde auslösen bzw. 

weniger Nutzen für die gesuchstellende Person haben, erfolgen zu angemes-

sen reduzierten Gebühren. Insbesondere für die folgenden Bewilligungen re-

duzieren sich die Gebühren um die nachfolgend genannten Prozentsätze: 

a) Bauverweigerungen oder Nichteintretensentscheide 

 Reduktion um mindestens 50%, 

b) Beurteilung von Abänderungsplänen 

 Reduktion um mindestens 25%, 

c) Beim Rückzug von Baugesuchen (vor rechtskräftigem Entscheid) wird 

die Gebühr je nach Stand des Prüfungsverfahrens bis auf 5 % der nach 

Art. 22 Abs. 1 genannten Ansätze reduziert. 

3 Die Minimalgebühr beträgt gemäss Art. 22 Abs. 7 in jedem Fall CHF 100. 

 

Gebührenreduktion 

Art. 24 

Enthält ein Baugesuch Elemente verschiedener bewilligungspflichtiger Vorha-

ben wird die Gebühr aufgrund der den Schwerpunkt bildenden Massnah-

men berechnet. 

 

Besondere- 

Anwendungsfälle 

Art. 25 

1 Für die Begleitung von privaten Sondernutzungsplanungsverfahren und von 

privaten Ortsplanungsbegehren wird die Gebühr nach Aufwand berechnet. 

Dazu gehören die Publikations- und externen Kosten. 

2 Den Aufwand für die Leistungen der Verwaltung für die Aufstellung und den 

Vollzug des amtlichen Quartierplanes bezahlen die beteiligten Grundeigen-

tümerinnen und Grundeigentümern in der Regel im Verhältnis der Flächen ih-

rer neuen Grundstücke. Besondere Verhältnisse sind zu berücksichtigen. Pub-

likations- und externe Kosten gehören dazu. 

3 Die Minimalgebühr beträgt CHF 1‘500. 

 

Planungen und 

Tiefbau 

Art. 26 

1 Schutzabklärungen durch die Gemeinde und Entscheide über die Unter-

schutzstellung erfolgen gebührenfrei. 

2 Die Gemeinde trägt die Kosten für Abklärungen durch externe Experten. 

Natur- und 

Heimatschutz 

Art. 27 
1 Für die Benützung der Gemeindebibliotheken werden Schnupperabonne-

mente oder Jahresabonnemente ausgestellt. Die Gebühren dafür betragen 

bis 100 Franken pro Jahr und sind nicht kostendeckend. 
2 Für Kinder, Jugendliche und AHV-Bezüger können die Gebühren um maxi-

mal 50 % reduziert werden. 
3 Bei nicht rechtzeitiger Rückgabe der ausgeliehenen Objekte, wird eine 

Mahngebühr erhoben. Mehrmalige Mahnungen sind teurer. 
4 Bei Verlust oder Beschädigung der ausgeliehenen Objekte, wird eine Ersatz-

gebühr erhoben. 

Gemeinde- 

bibliothek 
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2.5 Bürgerrechtswesen 

2.6 Einwohnerdienste, Meldewesen 

 

 

Öffentliche Räume 

und Anlagen 

Art. 28 

1 Der Gemeinderat setzt die Benutzungsgebühren für kommunale Einrichtun-

gen so fest, dass die Gebühren marktüblich und wettbewerbsfähig sind. 

2 Für ortsansässige Vereine, Parteien, gemeinnützige Organisationen sowie 

Veranstaltungen mit ausgewiesenem öffentlichem Charakter können die 

Gebühren für die Benützung der öffentlichen Räume und Anlagen reduziert 

oder ganz erlassen werden. 

3 Für professionelle und kommerzielle Veranstaltungen oder für auswärtige 

Vereine und Privatpersonen können die Gebühren für die Benützung der öf-

fentlichen Räume und Anlagen erhöht werden. 

Erteilung des Gemein-

debürgerrechts an 

Schweizerrinnen und 

Schweizer 

Art. 29 
1 Die Gebühr für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts an Schweizerinnen 

und Schweizer beträgt höchstens CHF 400. 
2 Die Gebühr wird erlassen, wenn die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller 

mindestens seit zehn Jahren in der Gemeinde wohnt. Für Verheiratete ge-

nügt es bei einer gemeinsamen Einbürgerung, wenn ein Ehegatte die zehn 

Jahre Wohnsitzdauer erfüllt. 
3 Die Entlassung aus dem Gemeindebürgerrecht ist gebührenfrei. 

 

Erteilung des Gemein-

debürgerrechts an 

Ausländerinnen und 

Ausländer 

Art. 30 
1 Die Gebühr für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts an Ausländerinnen 

und Ausländer mit Anspruch auf Einbürgerung beträgt höchstens CHF 500. 
2 Die Gebühr für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts an Ausländerinnen 

und Ausländer ohne Anspruch auf Einbürgerung beträgt höchstens CHF 

1‘000. 

 

Gemeinsame 

Bestimmungen 

Art. 31 

1  Bei der gemeinsamen Einbürgerung eines Ehepaares wird für den ersten 

Ehepartner die Gebühr für eine Einzelperson verrechnet. Für den zweiten Ehe-

partner wird höchstens die Hälfte der Gebühr für eine Einzelperson erhoben. 

2 Werden minderjährige Kinder in die Einbürgerung der Eltern oder eines El-

ternteils einbezogen, erhebt die Gemeinde keine Gebühr. 

3 Hat die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller das 25. Altersjahr noch nicht 

zurückgelegt, zahlt sie oder er die halbe Gebühr. 

4 Die Gebühr fällt auch bei einem ablehnenden Entscheid an. 

5 Zieht die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller das Gesuch vor der Be-

handlung durch den Gemeinderat zurück, kann die Gemeinde eine Gebühr 

nach Aufwand erheben. Diese beträgt maximal 60 % der vollen Gebühr. 

 

Zusätzliche 

Gebühren 

Art. 32 

Die Gebühren für Sprachtests oder Grundkenntnistests werden den Bewerbe-

rinnen und Bewerbern nach Aufwand verrechnet. 

Einwohnerregister 

Art. 33 

1 Die Einwohnerdienste erheben für jede erwachsene Person und für jedes 

Dokument Gebühren. Fremdenpolizeiliche Gebühren sind zusätzlich geschul-

det. 

2 Die Gebühren werden vom Gemeinderat in den Gebührentarifen festge-

legt, soweit nicht kantonales Recht anwendbar ist. 
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2.7 Friedhof und Bestattungswesen 

2.8 Lebensmittelkontrollen 

2.9 Luftreinhaltung 

  

Art. 34 

1 Die Einwohnerdienste erheben für die Datenbekanntgabe – soweit aus 

Gründen des Datenschutzes überhaupt zulässig – Gebühren nach Aufwand. 

2 Die Datenbekanntgabe für ideelle Zwecke, wie für Mitgliederwerbung oder 

für im Dienste der Öffentlichkeit stehende Aktivitäten, ist – soweit aus Grün-

den des Datenschutzes überhaupt zulässig – für ortsansässige Vereine, ge-

meinnützige Organisationen, Institutionen für Forschungs- und Meinungsbil-

dung, Kirchgemeinden und Parteien unentgeltlich. 

Datenbekanntgabe 

Art. 35 

1 Die Kosten für die Bestattung von Personen mit vormals zivilrechtlichem 

Wohnsitz in der Gemeinde sowie für die Heimführung innerhalb der Schweiz 

in die Gemeinde trägt die Gemeinde. Davon ausgenommen sind vom Stan-

dard abweichende Spezialleistungen, welche weiterverrechnet werden kön-

nen. 

2 Bei Personen, die ihren zivilrechtlichen Wohnsitz nicht in der Gemeinde hat-

ten, legt der Gemeinderat die Gebühren kostendeckend fest. 

 

Bestattungskosten 

Art. 36 

1 Die Gebühren für den Unterhalt von Gräbern von Verstorbenen mit oder 

ohne vormaligen zivilrechtlichen Wohnsitz in der Gemeinde bemessen sich 

nach Aufwand und werden den Mietenden für die Dauer der Grabruhe in 

Rechnung gestellt. 

2 Zusätzliche Leistungen, die durch besondere Wünsche der anordnungsbe-

rechtigten Person veranlasst werden, sowie Exhumationen und Urnenverset-

zungen werden nach Aufwand in Rechnung gestellt. 

 

Grabunterhalt und 

Grabpflege 

Art. 37 (neu) 

Für den betrieblichen Unterhalt der Friedhofanlage wird ein Pauschalbetrag 

erhoben, der sich nach den Gesamtaufwendungen richtet. 

Unterhalt der Fried-

hofanlage 

Art. 38 

1 Für die Gebühren im Bereich der Lebensmittelkontrolle gelten die Bestim-

mungen im Lebensmittelgesetz. Für Lebensmittelkontrollen, die zu keinen Be-

anstandungen führen, werden keine Gebühren erhoben. 

2 Im Übrigen werden die Gebühren für die Lebensmittelkontrolle nach Auf-

wand weiterverrechnet. 

3 Die Pilzkontrolle ist gebührenfrei. 

Gebühren- 

bemessung 

Art. 39 

Die Gebühr für die Durchführung und Administration der gesetzlichen Feue-

rungskontrolle wird nach den Empfehlungen des Kantons Zürich oder, wo sol-

che fehlen, nach Aufwand berechnet. Zahlungspflichtig sind die Grundei-

gentümer/innen. 

Feuerungskontrolle 
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2.10 Nutzung öffentlicher Grund 

2.11 Polizeiwesen 

Gesteigerter Gemein-

gebrauch, Sonderge-

brauch 

Art. 40 

1 Gebühren für den übrigen gesteigerten Gemeingebrauch und die Son-

dernutzung werden nach den Vorgaben der kantonalen Sondergebrauchs-

verordnung erhoben. 

2 Vorübergehende oder untergeordnete Inanspruchnahmen, wie Leitungen, 

Schaukästen, Baugrubenumschliessungen und Erdanker, werden in der Regel 

durch eine einmalige Gebühr abgegolten. 

3 Lang andauernde und intensive Inanspruchnahmen, wie Überbauungen 

von Strassengebieten, werden durch jährlich wiederkehrende Gebühren ab-

gegolten. 

4 Die Beanspruchung von öffentlichem Grund für Dorffeste und Märkte kann 

mit einer reduzierten Gebühr verrechnet werden. 

5 Für den gesteigerten Gemeingebrauch zu ideellen Zwecken werden höchs-

tens die notwendigen Verwaltungsgebühren erhoben 

Parkgebühren auf      

öffentlichem Grund 

Art. 41 (neu) 

Die Festsetzung der Parkgebühren auf öffentlichem Grund erfolgt gestützt 

auf das Reglement über das Abstellen von Fahrzeugen auf öffentlichem 

Grund, das sich nach den Gesamtaufwendungen richtet. 

 

Gastgewerbe- 

patente 

Art. 42 

Patente für Gastwirtschaften, Kleinverkaufsbetriebe und vorübergehend be-

stehende Betriebe kosten zwischen CHF 20 und 1‘000. 

 

Hinausschieben der 

Schliessungsstunde 

Art. 43 
1 Für einzelne Bewilligungen für das Hinausschieben der Schliessungsstunde in 

Gastwirtschaften werden Gebühren bis höchstens CHF 200 erhoben. 
2 Für das dauernde Hinausschieben der Schliessungsstunde wird eine Gebühr 

bis CHF 2‘000 Franken erhoben. 
3 Zusätzlich kann eine jährliche Kontrollgebühr nach Aufwand bis höchstens 

CHF 2‘000 erhoben werden. 

 

Abgaben auf ge-

brannte Wasser 

Art. 44 
1 Gastwirtschaften sowie Klein- und Mittelverkaufsbetriebe müssen für den 

Ausschank und den Verkauf von gebrannten Wassern eine Abgabe entrich-

ten. 
2 Die Abgabe auf gebrannte Wasser berechnet sich nach der umgesetzten 

Menge von gebrannten Wassern in Litern und beträgt zwischen CHF 200 und 

8‘000 für vier Jahre. 

 

Alkohol- und 

Tabaktestkäufe 

Art. 45 

1 Für Alkohol- und Tabaktestkäufe, die zu keinen Beanstandungen führen, 

werden keine Gebühren erhoben. 
2 Im Übrigen werden die Gebühren für die Testkäufe nach Aufwand verrech-

net. 

 

Hundehaltung 

Art. 46 

Gestützt auf das Hundegesetz bezahlen Hundehalterinnen und Hundehalter 

für jeden in der Gemeinde gehaltenen Hund jährlich eine Gebühr von CHF 

70 bis 200. 
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2.12 Rechtspflege 

2.13 Schulwesen 

Art. 47 

Die Gebühren der Waffenerwerbsscheine werden gestützt auf die eidgenös-

sische Waffengesetzgebung erhoben. 

 

Waffenerwerbsscheine 

Art. 48 

Für weitere polizeiliche Bewilligungen wie Sonntagsverkauf und Spielbewilli-

gungen werden Gebühren nach Aufwand erhoben. 

 

Weitere polizeiliche 

Bewilligungen 

Art. 49 

Für weitere polizeiliche Tätigkeiten werden Gebühren nach Aufwand erho-

ben. 

Weitere polizeiliche 

Tätigkeiten 

Art. 50 

1 Die zur Behandlung von Wiedererwägungsgesuchen zuständige Behörde 

legt die Spruchgebühr nach ihrem Zeitaufwand, nach der Schwierigkeit des 

Falls und nach dem Streitwert oder dem tatsächlichen Streitinteresse fest. 

2 Sie berücksichtigt dabei, dass diese Verfahren im Normalfall verminderten 

Aufwand bei der Behörde auslösen und reduziert die Spruchgebühr entspre-

chend. 

3 Die Gebühr beträgt höchstens CHF 750. 

 

Wiedererwägungs- 

gesuche 

Art. 51 

1 Die zur Neubeurteilung zuständige Behörde legt die Spruchgebühr nach ih-

rem Zeitaufwand, nach der Schwierigkeit des Falls und nach dem Streitwert 

oder dem tatsächlichen Streitinteresse fest. 

2 Die Gebühr beträgt in der Regel CHF 300 bis 1'500. 

 

Neubeurteilungen 

Art. 52 

Der Friedensrichter oder die Friedensrichterin erhebt Gebühren gemäss den 

Regelungen in der Gebührenverordnung des Obergerichtes über das 

Schlichtungsverfahren. 

Leistungen der 

Friedensrichterin/des 

Friedensrichters 

Art. 53 

Die Schulpflege erhebt die in Erlassen für die Volksschule genannten Gebüh-

ren und Elternbeiträge. Die Höhe richtet sich nach den Empfehlungen des 

Volksschulamts des Kantons Zürich oder, wo solche fehlen, nach kostende-

ckenden Ansätzen. 

 

Volksschule 

Art. 54 

Die Schulpflege erhebt für Verwaltungsleistungen wie Anmeldungen, Dispen-

sationsentscheide, Zeugnisduplikate, Schulbesuchsbestätigungen und Klas-

senlisten Gebühren bis höchstens CHF 50. 

 

Kanzlei- und 

allgemeine 

Verwaltungs- 

gebühren 

Art. 55 

Für freiwillige Angebote der Schule werden angemessene Gebühren erho-

ben. Solche Angebote sind insbesondere: 

 Freiwillige Lager wie Skilager, 

 freiwillige Kurse, 

 Vorbereitungskurse Langzeitgymnasium 

Freiwillige Angebote 

der Schule 
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2.14 Sozialwesen 

2.15 Steuerwesen 

Sonderschulen 

Art. 56 

Leistungen im sonderpädagogischen Bereich werden von den Sonderschu-

len in Rechnung gestellt und von der Schule an die Eltern gemäss Vorgaben 

des Volksschulamtes weiterverrechnet. 

 

Musikschule 

Art. 57 

Für die musikalische Ausbildung werden von der Schule oder von den mit ei-

ner Leistungsvereinbarung betrauten Institutionen von den Erziehungsberech-

tigten Gebühren erhoben, welche die gemäss kantonaler Musikschulverord-

nung zulässigen Elternbeiträge nicht übersteigen. Für individuelle Tarifsubven-

tionen gelten die Bestimmungen des Beitragsreglements für den Musikunter-

richt. 

Berufsbildung 

Art. 58 

Für das gesetzlich geregelte Berufsvorbereitungsjahr erhebt die Schule den 

maximalen Beitrag von der oder dem Lernenden bzw. von deren Eltern nach 

Massgabe des kantonalen Rechts über die Finanzierung von Leistungen der 

Berufsbildung. 

 

Schulergänzende 

Betreuung 

Art. 59 
1 Für die schulergänzende Betreuung (Tagesstrukturen) erhebt die Schule von 

den Erziehungsberechtigten höchstens kostendeckende Gebühren, basie-

rend auf Art und Umfang der beanspruchten Betreuung und dem steuerba-

ren Einkommen der Erziehungsberechtigten. 

Öffentliche Sozialhilfe, 

Sozialversicherungen 

Art. 60 

Für die Amtstätigkeit in Angelegenheiten der öffentlichen Sozialhilfe werden 

in der Regel keine Gebühren erhoben. Dies gilt auch für die Amtstätigkeit in 

Angelegenheiten der Asylfürsorge, Alimentenhilfe und Sozialversicherungen 

(wie Ergänzungs- und Zusatzleistungen, Beihilfen, Gemeindezuschüsse). 

 

Bestätigungen 

Art. 61 

Die Gebühr für die Bestätigungen über den Bezug bzw. den Nichtbezug von 

wirtschaftlicher Sozialhilfe pro Bestätigung beträgt zwischen CHF 20 und 100. 

 

Mitwirkung im 

KVG-Wesen 

Art. 62 

Nach erfolglosem Mahnen hat eine Zwangszuweisung zu erfolgen (Bundes-

gesetz über die Krankenversicherung). Der Verwaltungsaufwand bei einer 

Zwangszuweisung und einer allfälligen Wiedererwägung wird pauschal ver-

fügt. 

Kommunale 

Steuerbehörden  

Art. 63 

Im Verfahren von kommunalen Steuerbehörden gelten für die Erhebung von 

Gebühren die Bestimmungen der kantonalen Verordnung zum Steuergesetz. 

 

Steuerausweise 

Art. 64 

Die Gebühr für das Ausstellen von Steuerausweisen beträgt pro Ausweis und 

Steuerperiode zwischen CHF 30 und 300. 

 

Einschätzungen 

Art. 65 

Einschätzungsverfahren für ordentliche Steuern und für Grundstückgewinn-

steuern sind kostenlos. 
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2.16 Strassenunterhalt 

2.17 Vermessung, Geoinformationen 

2.18 Wasser und Abwasser 

3 Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Art. 66 

Für die Reinigung und den Winterdienst auf Strassen im Privateigentum wer-

den Gebühren zu marktüblichen Ansätzen berechnet und pauschaliert nach 

Einsatz sowie nach flächenbezogenen Strassenkategorien der Eigentümer-

schaft der Strasse verrechnet. 

 

Unterhalt auf 

Privatstrassen  

Art. 67 
1 Instandstellungsarbeiten und Belagsreparaturen im Anschluss an Aufgra-

bungen für Werkleitungen im Strassen- und Weggebiet sind grundsätzlich Sa-

che des Strasseneigentümers. Die Ausführung und die Rechnungsstellung an 

den Unterhaltsdienst zur Weiterleitung an den Verursacher erfolgt durch 

Dritte. 
2 Für die Ausführungskontrolle und die Administration wird eine Gebühr bis 

höchstens CHF 2'000 erhoben. 

Belagsreparaturen 

Art. 68 

1 Die Arbeiten der amtlichen Vermessung werden nach Massgabe der kan-

tonalen Bestimmungen über die amtliche Vermessung und die Geoinforma-

tion durch den Nachführungsgeometer verrechnet. Zusätzlich wird zur De-

ckung der Unterhaltskosten des Vermessungswerks eine Gemeindegebühr 

von 20 % des gebührenpflichtigen Kostentarifs des Nachführungsgeometers 

erhoben. 

2 Die übrigen durch den Nachführungsgeometer ausgeführten Arbeiten wie 

Schnurgerüstabnahme, Gebäudehöhenkontrolle oder Werkleitungseinmes-

sungen werden im Zeitaufwand nach dem Tarif der Koordinationskonferenz 

der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren (KBOB) ver-

rechnet.  

3 Für die Abgabe von Kopien der Grundpläne und von Geodaten sind die 

kantonalen Bestimmungen über die amtliche Vermessung und die Geoinfor-

mation anwendbar. 

Amtliche Vermessung, 

Geoinformationen 

Art. 69 

Die Anschluss- und Benützungsgebühren im Bereich der Wasserversorgung 

werden gestützt auf die kantonale Gesetzgebung über die Wasserversor-

gung erhoben. 

 

Wasser 

Art. 70 

Die Anschluss- und Benützungsgebühren im Bereich der Abwasserentsorgung 

werden gestützt auf die Verordnung über die Gebühren für Siedlungsentwäs-

serungsanlagen (GebSEVO) erhoben. 

Abwasser 

Art. 71 

Wer vor dem Inkrafttreten dieses Reglements eine Leistung veranlasst oder 

verursacht hat, schuldet Gebühren nach bisheriger Regelung. 

 

Übergangs- 

bestimmung 

Art. 72 
1 Diese Verordnung tritt nach ihrer Annahme durch die Gemeindeversamm-

lung in Kraft. Der Gemeinderat bestimmt das Datum der Inkraftsetzung. 
2 Widersprechende Gebührentarife des Gemeinderates oder anderer Ge-

meindebehörde werden auf diesen Zeitpunkt aufgehoben. 

Inkrafttreten 
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